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3. Umfrage und Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
Geschätzte Stimmbürgerin 
Geschätzter Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, die Vorlagen des Gemeinderates zu prüfen und an der Gemeinde-
versammlung von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. 
 
Diese Weisung finden Sie auch auf www.stallikon.ch/gemeindeversammlung. 
 
Stallikon, 31. Oktober 2018 Gemeinderat Stallikon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerfuss 2019 
 
Im Jahre 2019 ist mit folgendem Gesamtsteuerfuss (Gemeindesteuern) zu rechnen: 
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Politische Gemeinde 76 % 81 % 81 % 85 % 85 % 
Sekundarschulgemeinde 15 % 17 % 17 % 17 % 16 % 
  91 % 98 % 98 % 102 % 101 % 
 
Ev.-ref. Kirchgemeinde 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
  99 % 106 % 106 % 110 % 109 % 
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
  102 % 109 % 109 % 113 % 112 % 
 
(Stand: Drucklegung Oktober 2018) 
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1. Einführung Tempo-30-Zonen "Langfuren" und "Pünten" 
 Genehmigung Kredit Fr. 42'000.-- 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 
lit. e) Gemeindeordnung, zu beschliessen: 
 
1. Die Einführung von Tempo-30-Zonen gemäss den verkehrstechnischen 

Gutachten der Metron AG vom 22.06.2018 in den Quartieren "Lang-
furen" und "Pünten" wird genehmigt. 

 
2. Für die Finanzierung wird ein Kredit zulasten der Investitionsrechnung 

(INV00126, Kto. 6150.5010.00) von Fr. 42ꞌ000.-- bewilligt. Die An-
schaffung ist der Anlagekategorie "Verkehrsanlagen" mit einer Nutzungs-
dauer von 20 Jahren zuzuordnen. Die Kapitalfolgekosten (Abschreibun-
gen) betragen demnach jährlich Fr. 2ꞌ100.--. 

 
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug, insbesondere mit der Einholung 

der notwendigen baurechtlichen Bewilligungen sowie Verfügungen der 
Kantonspolizei Zürich, beauftragt. 

 
 
Beleuchtender Bericht 
 
In den Jahren 2007 und 2008 wurde ein Konzept über Tempo-30-Zonen in 
den Quartieren "Pünten", "Dorf", "Langfuren" und "Aegerten" erstellt. Die an-
schliessenden Ausführungsprojekte und den Kredit wurden an der Gemeinde-
versammlung vom 09.12.2009 jedoch abgelehnt. Die Einführung von Tempo-
30-Zonen wurde seither nicht mehr weiterverfolgt. Ausnahme bildet das Quar-
tier "Aegerten", in welchem aufgrund einer Petition nachträglich eine Tempo-
30-Zone eingeführt wurde. Aufgrund der topografischen Gegebenheit des 
Quartiers konnte dies - nach eingehenden Beratungen mit Vertretern der Kan-
tonspolizei Zürich - ohne grosse bauliche Massnahmen und somit mit gerin-
gen Kosten realisiert werden. 
 
Mit Petition vom 05.09.2017 begehren 152 Anwohner grösstenteils aus dem 
Quartier "Langfuren", aber auch aus dem Quartier "Aegerten", eine Tempo-
30-Zone auf den Quartierstrassen (Gemeindestrassen) „Langfurenstrasse“, „In 
der Weid“ und „Im Baumgarten“. Seit 2009 haben sich die Gegebenheiten im 
Quartier "Langfuren" wesentlich geändert. Sämtliche Überbauungen sind fer-
tiggestellt und das Quartier ist komplett bebaut. Der Verkehr auf der Langfu-
renstrasse nahm nochmals beträchtlich zu. Der Gemeinderat erachtet es als 
sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt das Verkehrskonzept nochmals zu überprüfen 
und definitiv für die Zukunft festzulegen.  
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Nicht nur aus dem Quartier "Langfuren", sondern auch aus dem Quartier 
"Pünten" gingen in den letzten zwei bis drei Jahren wieder vermehrt Begehren 
auf der Gemeindeverwaltung ein, die Einführung einer Tempo-30-Zone 
nochmals zu überprüfen. Auch im Quartier "Pünten" ist die Ausgangslage nicht 
mehr dieselbe wie im Jahr 2009. Das neue Schulhaus Pünten sorgt seit der 
Eröffnung für Fremdverkehr auf der Püntenstrasse. Die Abfallsammelstelle führt 
während den Öffnungszeiten nach wie vor zu einem hohen Verkehrsaufkom-
men. Im Gegensatz zum Quartier "Langfuren" wird die Püntenstrasse klar 
durch quartierfremde Verkehrsteilnehmer befahren. Der Gemeinderat hat da-
rum entschieden, das Verkehrskonzept und eine allfällige Einführung einer 
Tempo-30-Zone auf der Püntenstrasse nochmals zu prüfen.  
 
Mit der Ausarbeitung der verkehrstechnischen Gutachten für die Tempo-30-
Zonen in den beiden Quartieren wurde die Metron Verkehrsplanung AG, 
Brugg, beauftragt.  
 
Tempo-30-Zone Langfuren 
 
Als Grundlage für das verkehrstechnische Gutachten wurden vorgängig Ver-
kehrsmessungen auf der Langfurenstrasse durchgeführt mit folgendem Ergeb-
nis: 
 
Fahrtrichtung Ø Fz pro Tag V85* V50* 
Reppischtalstrasse 273 44 32 
In der Weid 265 44 32 
* V85/V50: Geschwindigkeit, welche von 85 % / 50 % der Fahrzeuge 
eingehalten oder unterschritten wird. 
 
Die Geschwindigkeiten auf der Langfurenstrasse sind mit 44 km/h (V85) eher 
hoch. Das Konzept sieht eine Beruhigung mit punktuellen Massnahmen vor. 
An den Knoten werden Berliner-Kissen erstellt. Punktuelle Einengungen mittels 
Pflanzentrögen mit einer Durchfahrtsbreite von 3.50 m sorgen zusätzlich für 
eine Temporeduktion. Ausserdem sind Signalisations- und Markierungsmass-
nahmen nötig.  
 
Tempo-30-Zone Püntenstrasse 
 
Die Verkehrsmessungen an der Püntenstrasse ergaben folgende Werte: 
 
Fahrtrichtung Ø Fz pro Tag V85* V50* 
Haldenweg 292 29 24 
Stationsstrasse 290 31 26 
* V85/V50: Geschwindigkeit, welche von 85 % / 50 % der Fahrzeuge 
eingehalten oder unterschritten wird. 
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Die Püntenstrasse weist nur wenig Sicherheitsdefizite auf und die gefahrenen 
Geschwindigkeiten fallen aufgrund der bereits bestehenden versetzten Parkfel-
der tief aus. Gemäss Gutachten werden weitere verkehrsberuhigende Mass-
nahmen nicht als notwendig erachtet. Es sind lediglich Signalisations- und 
Markierungsmassnahmen nötig.  
 
Gesamtkosten 
 
Bei beiden Tempo-30-Zonen handelt es sich um absolute Minimalvarianten 
und die Massnahmen fallen dementsprechend kostengünstig aus. Die Kosten 
für die Massnahmen an der Langfurenstrasse wurden grob auf Fr. 35ꞌ800.-- 
geschätzt. Die Kosten für die Signalisations- und Markierungsarbeiten an der 
Püntenstrasse belaufen sich auf ungefähr Fr. 6ꞌ100.--. Daraus ergibt sich ein 
Kreditbedarf von Fr. 42ꞌ000.--, inkl. MwSt.  
 
Schlussfolgerung 
 
Obwohl die finanzielle Kompetenz des Gemeinderats in diesem Falle aus-
reicht, soll das Geschäft im Sinne von Art. 23 lit. e) Gemeindeordnung der 
Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. Dies, weil die 
Stimmberechtigen bereits im Jahr 2009 über die Realisierung von Tempo-30-
Zonen in den Gebieten Langfuren und Pünten befanden und diese damals ab-
lehnten. 
 
Die Einführung einer Tempo-30-Zone im Gebiet Langfuren ist schon seit län-
gerem ein grosses Anliegen zahlreicher Anwohner. Dies zeigt auch die breit 
abgestützte Petition. Trotz des fehlenden Fremdverkehrs erachtet der Gemein-
derat die vorgeschlagenen Massnahmen als sinnvoll. Durch die Angleichung 
des Geschwindigkeitsniveaus erhöht sich die Sicherheit der verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmer insbesondere der Schülerinnen und Schüler, bei welchen es 
sich bei der Langfurenstrasse um einen Abschnitt ihres Schulweges handelt.  
 
Obwohl bei der Püntenstrasse die gefahrenen Geschwindigkeiten bereits tief 
ausfallen, befürwortet der Gemeinderat die im Gutachten vorgeschlagenen 
Massnahmen. Die Tempo-30-Zone schafft Klarheit in der Püntenstrasse, wel-
che als Zufahrt zur Sammelstelle sowie zur Schulanlage Pünten dient und somit 
nicht nur durch Anwohner befahren, sondern zwischenzeitlich sogar stark 
durch Fremdverkehr beansprucht wird. Aufgrund der Nähe zur Schulanlage 
wird die Püntenstrasse oder Teile davon durch viele Schülerinnen und Schüler 
benutzt, was eine Temporeduktion rechtfertigt.  
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Kredit für die Einfüh-
rung der Tempo-30-Zonen "Langfuren" und "Pünten" zu genehmigen. 
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Tempo-30-Zone 

Gutachten Langfurenstrasse 
Gutachten Püntenstrasse 

 

PDF-Dateien: www.stallikon.ch/gemeindeversammlung 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Erwägung 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kreditantrag des Gemeinderates 
materiell und finanziell geprüft und in Ordnung befunden. 
 
Abschied 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
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2. Genehmigung Budget 2019 und Festsetzung Steuerfuss 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 
lit. d) Ziffern 1und 2 Gemeindeordnung, zu beschliessen: 
 
1. Das Budget für das Jahr 2019 der Politischen Gemeinde Stallikon wird 

mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt: 
 
1.1 Erfolgsrechnung 

- Aufwand Fr. 19'095'500.-- 
- Ertrag ohne ordentliche Steuern Fr. 9'467'600.-- 
- Aufwandüberschuss Fr. 9'627'900.-- 
 wird gedeckt durch: 
 - Steuerertrag 85 % Fr. 9'520'000.-- 
 - Entnahme aus Eigenkapital Fr. 107'900.-- 

 
1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

 - Ausgaben Fr. 1'888'000.-- 
 - Einnahmen Fr. 80'000.-- 
 - Nettoinvestitionen Fr. 1'808'000.-- 
 
1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen 

- Ausgaben Fr. 0.-- 
- Einnahmen Fr. 0.-- 
- Nettoinvestitionen Fr. 0.-- 

 
1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 11'200'000.-- 
 
 
2. Für 2019 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 85 % (Vor-

jahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 1.4 
vorstehend festgesetzt. 

 
 
3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022 wird im Sinne von § 95 

Abs. 2 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) Kenntnis genommen. 
 
 
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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Beleuchtender Bericht 
 

Erfolgsrechnung 

Das Budget 2019 weist bei einem Aufwand von Fr. 19'095'500.-- und einem 
Ertrag von Fr. 18'987'600.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 107'900.-- 
aus.  
 
Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrech-
nungen von Daten des aktuellen Steuervolumens. In den nächsten Jahren ist 
mit keinem starken Bevölkerungswachstum mehr zu rechnen. Bei der Budgetie-
rung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass sich die Einwohnerzahl 
per 31.12.2018 bei 3'725 betragen wird. Die Erträge der Steuereinnahmen 
aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerausscheidun-
gen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergan-
genen drei Jahre, wie in den Budgets der Vorjahre. Insgesamt darf mit Mehr-
einnahmen gegenüber dem Budget 2018 von rund Fr. 620'000.-- gerechnet 
werden.  
 
Aufgrund der budgetierten Steuererträge für das Jahr 2019 und der von Ge-
meindeamt des Kantons Zürich prognostizierten kantonalen Mittel der Steuer-
kraft ist im Jahr 2019 mit einem Finanzausgleichsbeitrag von Fr. 738'000.-- 
zu rechnen. Davon entfallen Fr. 621'100.-- auf die Politische Gemeinde und 
Fr. 116'900.-- auf die Sekundarschulgemeinde. Gegenüber dem Budget 
2018 entspricht dies einer Abnahme von rund Fr. 112'000.--. Der geogra-
fisch-topografische Sonderlastenausgleich fällt hingegen rund Fr. 31'000.-- 
höher aus. 
 
Ab 2019 haben alle Zürcher Gemeinden erstmals einen Beitrag an den 
Bahninfrastrukturfonds des Bundes zu leisten. Dieser beträgt Fr. 28.73 je Ein-
wohnerin und Einwohner, was einen neuen, jährlich wiederkehrenden Auf-
wand von Fr. 107'000.-- bedeutet.  
 
Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 
2018 von rund Fr. 450'000.--. Mehrheitlich entfallen Fr. 250'000.-- auf den 
Schulbetrieb, Fr. 60'000.-- auf die Liegenschaften, Fr. 40'000.-- auf die Schul-
leitung/Schulverwaltung und Fr. 50'000.-- auf den Bereich Sonderschulen.  
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Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2018 sind folgen-
de: 
 
Mehrausgaben Bereich Bildung Fr. 449'000.-- 
Mehrausgaben Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Fr. 55'000.-- 
Mehrausgaben Spitex Fr.  62'000.-- 
Minderausgaben wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) Fr. - 36'000.-- 
Mehrausgaben Asylwesen Fr.  65'000.-- 
Mehrausgaben Unterhalt Gemeindestrassen (einmalig) Fr.  64'000.-- 
Mehrausgaben Beitrag in Bahninfrastrukturfonds Fr.  107'000.-- 
Minderausgaben Netto-Beitrag an Postautolinie 227 Fr. - 47'000.-- 
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer) Fr. - 621'000.-- 
Mindereinnahmen Finanzausgleich Fr. 81'000.-- 
Mehrausgaben Planung und Projekt Dorfkern Fr. 80'000.-- 
diverse Mehr-/Minderausgaben Fr.  - 2'000.-- 
 

Total (Mehrausgaben gegenüber Budget 2018) Fr. 257'000.-- 
 
 
Investitionsrechnung 

In den letzten fünf Jahren wurden jährlich durchschnittlich über 5 Mio. Franken 
investiert. Die hohen Investitionsausgaben führten zu einer hohen Verschul-
dung. Für die Planungsperiode (nächsten fünf Jahre) wurden deshalb nur die 
notwendigsten Investitionen im Finanzplan eingestellt. Das geplante durch-
schnittliche Investitionsvolumen beträgt rund 1.8 Mio. Franken.  
 
In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2019 sind Nettoinvesti-
tionen von Fr. 1'808'000.-- enthalten. Die im Vorjahr enthaltene Investition für 
neuen Schulraum wurde vorerst aufgeschoben. Aufgrund des neuen Lehrplans 
sind jedoch zusätzliche IT-Geräte notwendig. Weiter ist der Beitrag an den 
Sportplatz Moos gemäss des am 06.06.2018 von der Gemeindeversammlung 
bewilligten Kredits enthalten. Ins Gewicht fallen die Investitionen im Bereich 
Wasserversorgung (Fr. 855'000.--). Weiter stehen Ausgaben in den Bereichen 
Strassen und Gewässer an, welche zusammen mit anderen Bauvorhaben (z. B. 
Sanierung der Reppischtalstrasse durch den Kanton) günstiger realisiert wer-
den können.  
 
 
Antrag zum Steuerfuss 

Per 01.01.2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angeho-
ben. Nachdem für das Jahr 2018 ein geringer Ertragsüberschuss budgetiert 
werden konnte, zeigt das Budget 2019 bei gleichbleibendem Steuerfuss einen 
Aufwandüberschuss in ähnlicher Höhe. 
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Aufgrund der zurückhaltenden Investitionsausgaben können in den nächsten 
Jahren die verzinslichen Schulden um gut 2 Mio. Franken reduziert werden.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 
85 % zu belassen.  
 
 
Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen) 

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten Jahren Investitionen von jähr-
lich rund Fr. 700'000.-- an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur 
knapp Fr. 50'000.-- für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung ste-
hen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüber-
schuss generiert werden kann. Mit den aktuellen Gebühren resultiert ein Er-
tragsüberschuss von Fr. 377'900.--. Damit kann rund die Hälfte der geplanten 
Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden. 
 
Im Bereich Siedlungsentwässerung (Abwasserentsorgung) sank das Vermögen 
per 31.12.2017 auf Fr. 237'790.79. Bei einem jährlichen Umsatz von über 
Fr. 800'000.-- ist das ein sehr kleines "Polster", insbesondere, wenn man be-
denkt, dass bei der Kläranlage Birmensdorf, an welcher die Gemeinde Stalli-
kon beteiligt ist, in den kommenden Jahren weitere notwendigen Investitionen 
(Etappe 4) anstehen. Mit der Gebührenerhöhung per 2018 wurde ein wichti-
ger Schritt für die nachhaltige Finanzierung der Abwasseranlagen getätigt. Bei 
gleichbleibenden Gebühren schliesst die Erfolgsrechnung 2019 mit einem Er-
tragsüberschuss von Fr. 111'900.-- ab. 
 
Im Bereich der Abfallentsorgung betrug das Vermögen per 31.12.2017 
Fr. 612'240.38. Bei einem Umsatz von noch knapp Fr. 300'000.-- ein eher 
hoher Bestand. In den kommenden Jahren kann deshalb ein Aufwandüber-
schuss budgetiert werden. Im Budget 2019 wird mit einem Fehlbetrag von 
Fr. 43'900.-- gerechnet. 
 
 
Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022 
 
Die Gemeinde erstellt jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan gemäss § 95 
Gemeindegesetz (GG, LS 131.1). Dieser wurde unter Beizug eines externen 
Finanzberaters (swissplan.ch, Matthias Lehman, Zürich) erarbeitet. 
 
Im Finanz- und Aufgabenplan werden Planungsmassnahmen festgelegt (z. B. 
Demografie, Teuerung, Konjunktur) und mögliche Investitionsprojekte, welche 
zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans bekannt sind, 
abgebildet. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass alle diese Projekte 
auch umgesetzt werden. Letztlich entscheidet auch der Souverän (mittels Ge-
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meindeversammlungsbeschluss oder Urnenabstimmung) ob die einzelnen In-
vestitionsprojekte gutgeheissen werden.  
 
Der Finanz- und Aufgabenplan ist gemäss § 96 Abs. 2 GG der Gemeindever-
sammlung zur Kenntnis zu bringen. Dazu wird eine Zusammenfassung in der 
Weisung abgedruckt, sowie die umfassenden Unterlagen zusammen mit dem 
Budget auf der Webseite www.stallikon.ch/finanzen aufgeschaltet. 
 
 
 
 

 
Budget 2019 

Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2022 
 

PDF-Dateien: www.stallikon.ch/gemeindeversammlung 
oder 

www.stallikon.ch/finanzen 
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Gemeinde Stallikon  Oktober 2018 
Finanz‐ und Aufgabenplan 2018 ‐ 2022

Zusammenfassung 
Mit  dem höheren  Steuerfuss  und  Zurückhaltung bei  den  Investitionen  setzt  2018  der Abbau der  Schulden  ein. Die 
Erfolgsrechnung rechnet mit ausgeglichenen Abschlüssen und einer jährlichen Selbstfinanzierung von ca. 2 Mio. Fran‐
ken. Weil deutlich geringere Investitionen vorgesehen sind, können die verzinslichen Schulden bis zum Ende der Pla‐
nung um 6 Mio. Franken reduziert werden. Trotzdem liegt die Nettoschuld am Ende der Planung bei fast 8 Mio. Fran‐
ken; ein im Vergleich mit anderen Haushalten hoher Wert. Die immer noch hohe Verschuldung wird dadurch bestä‐
tigt, dass Ende 2022 die Nettoschuld erst knapp bei der unteren Bandbreite liegt. 
 
Nach dem Anstieg  liegt die Steuerbelastung  leicht über dem kant. Mittelwert, der  in den nächsten Jahren ungefähr 
stabil bleiben dürfte. Auf 2019 geht der Steuerfuss der Sekundarschule um einen Prozentpunkt zurück. Dadurch kann 
die steuerliche Attraktivität  leicht verbessert werden. Bei den Gebührenhaushalten sind kurz‐/mittelfristig keine we‐
sentlichen Veränderungen wahrscheinlich. 
 

Investitionen zur Erhaltung Lebensqualität  Begrenzung von Substanz und Verschuldung 
Gesamthaushalt 
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Plan Ziel  

Die  Investitionen  liegen  deutlich  unter  dem  sehr  hohen 
Wert der vergangenen Jahre. 

Mit  dem  über  hundertprozentigen  Selbstfinanzierungs‐
grad  setzt  der  Abbau der Nettoschuld  ein.  Sie  liegt  am 
Ende der Planung fast exakt bei der unteren Bandbreite. 

Ordentlicher Deckungsbeitrag  Attraktiver Steuerfuss 
Steuerhaushalt 
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Stal likon Mittel  
In allen Jahren zeigt sich ein ordentlicher Deckungsbeitrag 
und  die  Konsumaufwendungen  könnten  auch  ohne  aus‐
serordentliche Einnahmen (Grundstückgewinnsteuern und 
Buchgewinne) finanziert werden. 

Nach der Steuerfusserhöhung auf 2018 liegt der Steuer‐
fuss  etwas  über  dem  kant.  Mittelwert.  Der  Mittelwert 
dürfte  in  den  nächsten  Jahren  ungefähr  stabil  bleiben. 
Der  Gesamtsteuerfuss  geht  dank  der  einprozentigen 
Senkung bei der Sekundarschule auf 2019 leicht zurück. 
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Finanzpolitische Ziele 
Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: 

Investitionen zur Erhaltung der Lebensqualität    Messgrösse 
In den nächsten Jahren wird beabsichtigt, den notwendigen Unterhalt zur Werterhal‐
tung und sinnvolle Ergänzungen an unserer  Infrastruktur auszuführen. Dabei  soll die 
heutige  Lebensqualität  erhalten  und  künftigen  Bedürfnissen  Rechnung  getragen 
werden. Neuinvestitionen richten sich nach den ausgewiesenen Bedürfnissen und der 
Finanzierbarkeit. Zur Sicherstellung der Finanzierung sollen sie, samt Kapitalfolgekos‐
ten,  im  Rahmen  der  Finanzplanung  hinsichtlich  Belastung  des  Gemeindehaushaltes 
frühzeitig dargestellt werden. 

 

Investitionsvolumen 

Begrenzung von Substanz und Verschuldung    Messgrösse 
Für die Nettoschuld wird eine Bandbreite von 0 ‐ 2'000 Franken je Einwohner festge‐
legt. Nach der Realisierung  von  Investitionsvorhaben darf die Nettoschuld auf maxi‐
mal 2'000 Fr./E steigen, vor der Vornahme von neuen Projekten muss der Wert aber 
tiefer  liegen,  damit  eine Neuverschuldung möglich wird.  Sobald das Nettovermögen 
positive Werte aufzeigt, sind Steuerfusssenkungen angezeigt. 

 

Nettoschuld in Bandbreite 
von 0 – 2‘000 Franken je 
Einwohner 

Erzielung eines ordentlichen Deckungsbeitrages    Messgrösse 
Die seit Ende der Neunziger Jahre erzielte Unabhängigkeit von den ausserordentlichen 
Erträgen  (Grundstückgewinnsteuern  und  Buchgewinne)  soll  beibehalten  und  die  Er‐
folgsrechnung mit kontinuierlichen Verbesserungen ausgeglichen gestaltet werden. 

 

Selbstfinanzierung ohne 
ao Erträge > 0 

Attraktiver Gesamtsteuerfuss    Messgrösse 
Stallikon will auch steuerlich eine attraktive Gemeinde sein. Die Steuerbelastung (inkl. 
Sekundarschulgemeinde) soll sich nach Möglichkeit stabil entwickeln. Angestrebt wird 
eine  kontinuierliche  Entwicklung  des  Steuerfusses  unter Berücksichtigung  einer  aus‐
geglichenen Rechnung und einer angemessenen Finanzierung der Investitionen. 

 

Gesamtsteuerfuss stabil 

Mittelfristiger Haushaltausgleich (§ 92 GG bzw. § 10 GVO)    Messgrösse 
Der mittelfristige Ausgleich wird über 8  Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt wer‐
den 3 Abschluss‐ und 5 Planjahre berücksichtigt. 

Solange  die  Bandbreite  für  das  zweckfreie  Eigenkapital  eingehalten  wird,  gilt  das 
Haushaltgleichgewicht ebenfalls als erfüllt. 

 

Summe Ergebnis 8 Jahre 
(3 Basis + 5 Plan) 

Eigenkapital 20 ‐ 30 Mio. 

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von an‐
deren Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten 
Massnahmen reagiert. 

 

Massnahmen 
Im aktuellen Plan werden die Ziele erreicht und trotzdem muss auf verschiedene Punkte ein besonderes Augenmerk 
gerichtet werden. Der  im Budget aufgezeigte Ausgabenrahmen sollte die Obergrenze darstellen, mögliche Optimie‐
rungsmassnahmen sind konsequent umzusetzen um die Selbstfinanzierung weiter zu stärken. 

Investitionsseitig dürften auch bei einer weiterhin sorgfältigen Priorisierung und der Beschränkung auf das Notwen‐
digste keine grösseren Verbesserungen mehr erzielt werden. Das Investitionsvolumen  liegt bereits  tief, noch tiefere 
Investitionen könnten einen Nachholbedarf nach sich ziehen. 

Sämtliche  für  öffentliche  Ausgaben  Verantwortliche müssen  sich  bewusst  sein,  dass  der  Haushalt momentan  über 
deutlich  überdurchschnittlich  hohe  Schulden  verfügt.  Beim  derzeit  sehr  tiefen  Zinsniveau  wird  auch  ein  langfristig 
bedeutendes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen. Auch aus dieser Optik ist der aufgezeigte Abbau der Verschuldung 
wichtig.  
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Planungsgrundlagen 

Der  von  einer  robusten  Entwicklung  des  privaten  Konsums  und  einem  starken Anstieg  der  Investitionen  gestützte, 
kräftige Aufschwung der Weltwirtschaft dürfte anhalten. Vor allem fortgeschrittene Volkswirtschaften tragen derzeit 
zur weltwirtschaftlichen Expansion bei. Dieser Aufschwung der Weltkonjunktur und der gegenüber dem Euro etwas 
schwächere Franken sind für die Schweiz die entscheidenden Konjunkturantreiber. Die Verbesserung am Arbeitsmarkt 
mit einem Anstieg der Beschäftigung bestätigt die Erholung. Zudem führt die verbesserte Ertragssituation der Export‐
wirtschaft zu höheren Lohnabschlüssen. Die meisten Branchen expandieren derzeit, selbst die Maschinen‐ und Metall‐
industrie und der Tourismus entwickeln sich positiv. Bloss im Wohnbau ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. 
Die Zeiten der Negativzinsen werden zu Ende gehen. Bereits 2018 wird mit steigenden Langfristzinsen gerechnet. Weil 
sich kein rascher Abbau der überaus hohen Bilanzsumme der Nationalbank abzeichnet und der Wechselkurs ungefähr 
stabil bleiben dürfte, bleibt der Preisanstieg trotzdem niedrig. Die grössten Konjunkturrisiken liegen vor allem im in‐
ternationalen Umfeld. Insbesondere die politischen Unsicherheiten haben zugenommen (Brexit, Naher Osten, Korea, 
US‐Politik etc.) und könnten zu einer Flucht in den Schweizer Franken führen. Eine weitere Eskalation der Streitigkei‐
ten  über  die Modalitäten  im  internationalen  Handelsaustausch  würde  ebenfalls  dämpfend  auf  die  schweizerische 
Wirtschaftsaktivität wirken. 

Einwohnerprognose 
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Aufgrund  der  Einwohnerprognose  und  der  Analyse  der 
Altersstruktur rechnet der Plan mit einer höheren Schü‐
lerzahl und zusätzlichen Klassen. 

 

Finanzausgleich 

Mit einer Steuerkraft von ca. 90 % vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 %) 
erwartet werden. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kan‐
tonalen Steuerkraft ab.  

Stallikon hat Anspruch  auf  geografisch‐topografischen  Sonderlastenausgleich.  Für  demografischen  Sonderlastenaus‐
gleich ist die Zahl der Einwohner unter 20 Jahren aktuell 78 Personen zu klein. 

Einführung neue Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019 
Als Projektgemeinde wird die neue Rechnungslegung bereits seit 2016 nach den Vorgaben des Gemeindeamtes umge‐
setzt. Bis zum 1.1.2019 müssen verschiedene Anpassungen an die definitiven Vorschriften gemäss neuem Gemeinde‐
gesetz umgesetzt werden. Sie dürften keinen grossen Einfluss auf die Zahlen bzw. die künftige Entwicklung haben. Der 
Finanzausgleich ist brutto abgegrenzt (inkl. Berücksichtigung in der Eingangsbilanz). 

Planungsgremium 
Die bewährte Finanz‐ und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberaters M. 
Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche 
finanzielle Entwicklung der nächsten  Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen 
Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick  in die Zukunft (Prognosen,  Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, 
Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und ‐bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnis‐
se in einer Dokumentation zusammengefasst. 
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Aussichten Steuerhaushalt  

Mittelflussrechnung (2018 ‐ 2022)
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 10'301       
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐4'467        
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. 5'834         
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. ‐             
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. 5'834         

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2022) Fr./Einw. ‐2'018        
Eigenkapital (31.12.2022) Fr./Einw. 5'884         
Selbstfinanzierungsgrad (2018 ‐ 2022) 231%
 

Grosse Investitionsvorhaben 

Verwaltungsvermögen 

‐ Erweiterung Schulraum 
‐ Diverse Strassen‐ und Bachsanierungen 

Finanzvermögen 

‐ keine 

Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung präsentiert sich ein für öffentliche Haus‐
halte vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit steigenden Bevölkerungszahlen kann ab 2020 mit zunehmenden Erträgen 
gerechnet werden. Belastend wirken  sich höhere Aufwendungen  (Bildung  inkl.  Schülerzahl, Allgemeine Verwaltung, 
Gemeindestrassen, Bahninfrastrukturfonds, solidarische Finanzierung KJG etc.) aus. Mit dem seit 2018 höheren Steu‐
erfuss kann die Erfolgsrechnung ausgeglichen werden. Durch die einprozentige Steuerfusssenkung der Sekundarschule 
geht  die  Gesamtsteuerbelastung  auf  2019  leicht  zurück.  Am  Ende  der  Planung  beträgt  das  Eigenkapital  22,4 Mio. 
Franken. Die Veränderung  ist  auf  die  kumulierten  Ergebnisse  (+  1,5 Mio.)  und  die  Abgrenzung  des  Ressourcenaus‐
gleichs (+ 0,3 Mio.) zurückzuführen. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 10,3 Mio. Fran‐
ken, womit die vergleichsweise tiefen Investitionen von 4,5 Mio. Franken zu 231 % selber finanziert werden können. 
So wird die Nettoschuld abgebaut. Sie liegt am Ende der Planung bei 7,7 Mio. Franken, was einer nach wie vor hohen 
Verschuldung entspricht. 
 

Erfolgsrechnung  Ergebnis + Steuerfuss 
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Entwicklung Nettovermögen   

Gegenüber  der  letztjährigen  Planung  haben  sich  die 
Aussichten in der Erfolgsrechnung verknappt. Die gerin‐
gere  Steuerfusserhöhung  für  2018  und  höhere  Netto‐
aufwendungen  (Bildung,  Soziales,  Verkehr,  Verwaltung 
etc.)  können  mit  höheren  Erträgen  (Ressourcenaus‐
gleich,  Quellen‐  und  Grundstückgewinnsteuern)  nicht 
kompensiert werden. 

Das Investitionsvolumen ist tiefer als in der Planung vor 
Jahresfrist.  Somit  zeigt  sich am Ende der Planung,  trotz 
knapperer Selbstfinanzierung eine ungefähr gleich hohe 
Nettoschuld. 
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Aussichten Gebührenhaushalte 

Mittelflussrechnung (2018 ‐ 2022) Was Abw Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 2'090         737            ‐203          
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐3'422       ‐890           ‐13            
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐1'332       ‐153           ‐216          

Kennzahlen
Spezialfinanzierung (31.12.2022) 1'000 Fr. 4'331         769            398           
Kostendeckungsgrad (2022) 154% 115% 84%
Selbstfinanzierungsgrad (2018 ‐ 2022) 61% 83% ‐1562%
Gebührenertrag (2022) Fr./Einw. 235            195            53               
 

Entwicklung Spezialfinanzierung  Entwicklung Benutzungsgebühr 
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Bereich  Tendenz  Bemerkung 

Wasser  stabil  ‐ 
Abwasser  stabil  ‐ 
Abfall  stabil  negative Selbstfinanzierung 

 

Finanzierung Gesamthaushalt 
Geldflussrechnung
(in Millionen Franken)
Liquide Mittel (1.1.2018) 3.0      
Geldfluss betriebliche Tätigkeit 12.0   
Geldfluss Investitionstätigkeit
‐ Verwaltungsvermögen ‐8.8    
‐ Finanzvermögen ‐      ‐8.8    
Geldfluss Finanzierungstätigkeit
‐ Rückzahlung Schulden ‐14.0  
‐ Neuaufnahme Schulden 8.0      
‐ Veränderung Anlagen ‐      ‐6.0    
Veränderung Liquide Mittel ‐2.8    
Liquide Mittel (31.12.2022) 0.2      
KK, kurz‐/lfr. Anlagen per 31.12.2022 0.7      
Schulden inkl. KK per 31.12.2022 0.8% 19.4   
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Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 12,0 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen 
von 8,8 Mio.  Franken ergibt  sich ein Überschuss von 3,2 Mio.  Franken. Zusammen mit der aktuell hohen Liquidität 
beginnt  die  Reduktion  der  verzinslichen  Schulden.  Am  Ende  der  Planung  belaufen  sich  die  Schulden  auf  19,4 Mio. 
Franken, davon entfallen 1,0 Mio. Franken auf die Gebührenhaushalte. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,8 % 
kann vom sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, es wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen. 
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Die vergangenen Jahre (2013 ‐ 2017) 

Erfolgsrechnung  Nettovermögen 
Steuerhaushalt 
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Mit  dem anhaltend  starken Bevölkerungswachstum  konnten die  spezifischen Kosten  stabil  gehalten werden. Dabei 
haben die Bildungsaufwendungen zu‐ der übrige Bereich abgenommen. Durch die Steuerfusserhöhungen konnte die 
Selbstfinanzierung deutlich verbessert werden. Dies ist auch notwendig um die, aufgrund der vor allem bis 2014 sehr 
hohen Investitionen, aufgelaufenen Schulden zu bedienen bzw. die Voraussetzungen für deren künftige Amortisation 
zu schaffen. Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den sehr hohen Nettoinvestitionen von 23,9 Mio. 
Franken eine Selbstfinanzierung von 8,0 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 34 % ergibt. 
Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (‐ 2,4 Mio.) resultierte ein Haushaltdefizit von 13,5 
Mio. Franken. Entsprechend haben die verzinslichen Schulden stark zugenommen. Die Nettoschuld beträgt per Ende 
2017 13,8 Mio. Franken. Das ist im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ein sehr hoher Wert für die Verschuldung. 
Die Gesamtsteuerbelastung  ist  in den vergangenen Jahren um zwölf Prozentpunkte angestiegen (Mittelwert + 2 %). 
Ein Kostenvergleich mit anderen Gemeinden zeigt für 2017 überdurchschnittlich hohe1 Werte für Wasserwerk, Plan‐
mässige Abschreibungen VV, Verkehr Übriges sowie Gemeindestrassen. 

Mit 3,6 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2017 2,6 Mio. Franken höher als  im Vorjahr. Höhere Steuerein‐
nahmen  (inkl.  Quellensteuern,  Nachträge,  Ausscheidungen),  ein  Buchgewinn,  höhere  Erträge  (Soziales,  Verwaltung 
etc.)  sowie mehr Ressourcenausgleich ermöglichten die Kompensation der gestiegenen Bildungsaufwendungen und 
tieferer  Grundstückgewinnsteuern.  Der  so  erzielte  Selbstfinanzierungsanteil  (21,6  %)  liegt  auf  hohem  Niveau.  Seit 
2015 liegt die Steuerkraft unter 95 % vom kant. Mittelwert und es besteht Anspruch auf Zahlungen aus dem Ressour‐
cenausgleich. 

Mittelflussrechnung (2013 ‐ 2017) Steuern Gebühren Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 8'045          2'843          10'888       
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. ‐23'891      ‐2'634         ‐26'525     
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. ‐15'846      209             ‐15'637     
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 2'385          ‐              2'385         
Haushaltüberschuss/‐defizit 1'000 Fr. ‐13'461      209             ‐13'252     

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2017) Fr./Einw. ‐3'743         251             ‐3'493        
Eigenkapital (31.12.2017) Fr./Einw. 5'586          911             6'497         
Selbstfinanzierungsgrad (2013 ‐ 2017) 34% 108% 41%  
 

                                                                 
1 Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert 
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